
Erstattung von Tracheotomie- und Laryngektomieprodukten

In Deutschland leben laut Schätzungen etwa 30.000 
tracheotomierte und laryngektomierte Patienten. 
Das Anlegen eines Tracheostomas oder die kom-
plette Entfernung des Kehlkopfes ist für jeden Pati-
enten ein einschneidendes Ereignis, bei dem kompe-
tente Beratung und Begleitung durch den Facharzt 
dringend gefragt sind. Der Bundesverband Medizin-
technologie (BVMed) hat zu diesem Themenkom-
plex eine umfassende Leitlinie entwickelt. Die Leitli-
nie für die Versorgung von tracheotomierten und la-
ryngektomierten Patienten bietet beispielsweise für 
niedergelassene HNO-Ärzte eine fundierte Hilfestel-
lung, siehe www.bvmed.de (Publikationen – Hilfs-
mittel). Neben umfangreichen und übersichtlich 
präsentierten Begriffserklärungen wird hier ein her-

stellerneutraler Überblick über die auf dem Markt 
erhältlichen Hilfsmittel zur Stimmrehabilitation und 
zur Pflege des Tracheostomas vermittelt. Die Leitli-
nie informiert über unterschiedliche Kanülentypen 
und notwendiges Zubehör und nennt praktische 
Erfahrungswerte beispielsweise bezüglich der mo-
natlichen Verbrauchsmengen einzelner Hilfsmittel. 
Darüber hinaus werden konkrete Ratschläge für den 
Umgang und die Pflege der Hilfsmittel aufgeführt, 
die sowohl dem Patienten als auch dem betreuen-
den Arzt einen sicheren Umgang mit den Produkten 
vermitteln. Denn erst der sichere Umgang mit den 
notwendigen medizinischen Hilfsmitteln führt zu ei-
ner Verbesserung der Lebensqualität der Patienten 
und sichert damit eine erfolgreiche Rehabilitation.

Im Bereich der Tracheotomie und der Laryngekto-
mie wird die Vergütung für die Versorgung zuneh-
mend pauschaliert. 
Die Kostenträger unterscheiden drei verordnungsre-
levante Erstversorgungsfälle: „Tracheostoma unbe-
atmet“, „Tracheostoma beatmet“ oder „Laryngekto-
mie-Versorgung“. Die Erstversorgung beinhaltet für 
einen fest definierten Versorgungszeitraum die Ver-
sorgung mit allen notwendigen Hilfsmitteln inkl. der 
medizinisch notwendigen Geräte, z. B. Absaug- oder 
Inhaliergerät. Der Erstversorgungszeitraum beträgt 
in der Regel zwei bis drei Monate.
Folgeversorgungen können per Dauerverordnung 
mit der jeweiligen Gültigkeitsdauer von einem Quar-

tal ausgestellt werden. Hierbei ist die Angabe der 
Gültigkeitsdauer zwingend notwendig: z. B. "Folge-
versorgung Tracheostoma unbeatmet, Oktober bis 
Dezember 2009". Neben der Benennung der Ver-
sorgungsart ist es wichtig, dass der Arzt die jeweils 
notwendige Kanülenart (geblockt/ungeblockt – mit 
Phonation oder ohne) festlegt. Anhand dieser Vor-
gabe kann der Leistungserbringer als Therapiespe-
zialist die passende Kanülenart für die individuelle 
Versorgung aussuchen. Alle weiteren notwendigen 
Hilfsmittel wählt der Leistungserbringer anhand der 
individuellen Situation des Patienten aus. Art und 
Umfang werden bei Bedarf mit dem betreuenden 
Facharzt besprochen.
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Rechtliche Grundlagen
Die benötigten Hilfsmittel bei Tracheo-
tomie und Laryngektomie sind zu Las-
ten der GKV verordnungs- und erstat-
tungsfähig (§ 33 SGB V: Hilfsmittel). Der 
Anspruch bleibt auch bei vorliegender 
Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI be-
stehen.

Verordnungshinweise
Die Hilfsmittel werden auf einem sepa-
raten Rezept (Muster 16) verordnet, das 
Feld "7" ist anzukreuzen. Eine Verordnung 
bis zur 7. Stelle der Hilfsmittelnummer 
ist ausreichend. Die namentliche Ver-
ordnung eines Einzelproduktes ist aus-
nahmsweise möglich, erfordert aber eine 
ärztliche Begründung.
Auf dem Rezept sind unbedingt die ge-
naue Diagnose und der Versorgungszeit-
raum anzugeben, z. B.: Zustand nach Tra-
cheotomie/Laryngektomie, Oktober bis 
Dezember 2009.

Hilfsmittel sind weder budget- noch 
richtgrößenrelevant!

Der Trachealkanülenwechsel ist eine ärzt-
liche Tätigkeit, die im Einzelfall patienten- 
und personenbezogen an Pflegefach-
kräfte delegiert werden kann.

Hilfsmittel zur Tracheotomie- und Laryn-
gektomieversorgung sind bei allen zuge-
lassenen Leistungserbringern (Home-
care-Unternehmen, Sanitätshäuser, Apo-
theken) erhältlich.

Publikationen des BVMed
Produkte der Produktgruppen (PG) 01 
"Absauggeräte", PG 12 "Hilfsmittel bei 
Tracheostoma", PG 14 "Inhalations- und 
Atemtherapiegeräte" und PG 27 "Sprech-
hilfen" und ihre Hilfsmittelnummern fin-
den Sie auf der BVMed-Infokarte unter 
www.bvmed.de  (Publikationen – Info-
karten & Falt- und Merkblätter). Auf der 
BVMed-Website finden Sie außerdem ei-
nen Download der "Leitlinie für die Ver-
sorgung von tracheotomierten und laryn-
gektomierten Patienten" (www.bvmed.
de/publikation.php?41232).

Vorschau
In der nächsten Ausgabe informieren wir 
Sie über die Hilfsmittelrichtlinien und zu 
Neuerungen des § 128 SGB V.
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